










Anlage 1 

zur Pflegesatzvereinbarung gemäß § 85 SGBXI vom 29.02.2024 

für die teilstationäre Pflege in der 

Tagespflege Gartenstadt Vahr 

Martinsclub Bremen e.V. 

Leistungs- und Qualitätsmerkmale 

nach § 1 
 
 
1 Struktur des aktuellen und voraussichtlich zu betreuenden Personen-

kreises sowie des besonderen Bedarfes  
 

1.1 Anzahl der versorgten Pflegebedürftigen im Durchschnitt  
 

     
vorhergehender 

Vergütungszeitraum 

 
Vereinbarungs-/ 

Vergütungszeitraum 
 

   in %  in % 
t 

 Pflegegrad 1 

 Pflegegrad 2 

 Pflegegrad 3 

 Pflegegrad 4 

  

Pflegegrad 5 

 Gesamt 

  

 
 
2 Einrichtungskonzeption 

 
 Die Tagespflegeeinrichtung verfügt über ein Pflegekonzept. 

 
2.1 Das Pflegekonzept wird den Pflegekassen auf Anforderung zu folgenden 

Punkten zur Verfügung gestellt: 
  Pflegeorganisation/-system 

  Pflegeverständnis/-leitbild 
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  Pflegetheorie/-modell 

  Pflegeprozess inkl. 
Pflegedokumentation/-planung 
(Dokumentationssystem) 

  soziale Betreuung 

 
2.2 Versorgungskonzept 

 Die Tagespflegeeinrichtung verfügt über ein Versorgungskonzept. 

 
 Das Versorgungskonzept wird den Pflegekassen auf Anforderung zu 

folgenden Punkten zur Verfügung gestellt: 
 
  Grundsätze/Ziele 

  Leistungsangebot in der 
Verpflegung 

  Leistungsangebot in der 
Hausreinigung 

  Leistungsangebot in der 
Wäscheversorgung 

  Leistungsangebot in der 
Hausgestaltung 

 
 
3 Art und Inhalt der Leistungen  

 Hier werden Angaben  zum Leistungsspektrum entsprechend den im 
Rahmenvertrag gem. § 75 Abs. 1 SGB XI vereinbarten Leistungen und den 
Anforderungen der Maßstäbe und Grundsätze für die Qualität und 
Qualitätssicherung sowie für die Entwicklung eines einrichtungsinternen 
Qualitätsmanagements nach § 113 SGB XI in der teilstationären Pflege 
(Tagespflege) vom 08.02.2013 gemacht. 

 
 Sie sind Bestandteil dieser Vereinbarung. 

 
3.1 Allgemeine Pflegeleistungen 

3.1.1 Grundpflege (siehe Rahmenvertrag) 

       

 
 
3.1.2 Behandlungspflege (siehe Rahmenvertrag) 

 Die Leistungen der Behandlungspflege werden grundsätzlich von 
examinierten Pflegekräften, analog der Richtlinie nach § 92 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 6 und Abs. 7 SGB V erbracht. Voraussetzung hierfür ist die 
Anordnung durch den Arzt, der sich persönlich vom Gesundheitszustand des 
Tagespflegegastes überzeugt hat.  
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3.1.3 Soziale Betreuung (siehe Rahmenvertrag) 

 Gedächtnistraining, Gymnastik, Spezielle Angebote für Menschen mit 
Demenz, Basale Stimulation, Einbeziehung in hauswirtschaftliche 
Tätigkeiten. Lesezeiten, Singen, Tanzen, verschiedene kreative Angebote, 
regelmäßige Spaziergänge und Ausflüge 
 

  

3.2 Kooperation 

 Die Verantwortung für die erbrachten Leistungen und deren Qualität trägt die 
beauftragende Pflegeeinrichtung: 
 

 Die Tagespflegeeinrichtung kooperiert mit: 

  

 
 
 
3.3 Leistungen bei Unterkunft und Verpflegung (Eigen- oder Fremdleistung) 

3.3.1 Unterkunftsleistungen 15 Tagespflegeplätze, Ruheraum, 

Wohn- und Essraum 

 Wäscheversorgung In Eigenleistung 

 Reinigung und Instandhaltung Erfolgt durch Kooperationspartner, 

Hausmeister 

 
 
3.3.2 Verpflegungsleistungen 

 
  Wochenspeiseplan  

  Getränkeversorgung  

  spezielle Kostformen,  
wenn ja welche?  

Alle Diäten nach ärztlicher Anordnung 

 
  

Organisation des Mahlzeitenangebotes: 
 
Selber Einkaufen und Kochen in der Tagespflege. Gemeinsames Kochen der 
Mitarbeiter und Tagesgäste. 
 

 
3.4 Zusatzleistungen nach § 88 SGB XI 

  ja   nein Wenn ja, bitte Nachweis einreichen  

 
 
4 Sächliche Ausstattung  

 
 Die sächliche Ausstattung ist Bestandteil der Vereinbarung. 

 



 Seite 4 

4.1 Bauliche Ausstattung 
(Darstellung der Lage bzw. der baulichen Besonderheiten) 
 

 Die Tagespflege befindet sich im Erdgeschoss eines vierstöckigen 
Wohnhauses. Sie verfügt über einen Gartenbereich, Aufenthaltsraum mit 
offener Küche, einem Therapie, einem Ruheraum und einem Pflegebad. 

4.2 Räumliche Ausstattung 
(Ausstattung der Zimmer) 

 bauliche Zimmerstruktur: 
 

Der Hauptaufenthaltsraum verfügt 
über eine Küche in der gemeinsam 
gekocht wird. 

 Aufteilung in Wohnbereiche  ja/nein:  Nein 

 gebäudetechnische Ausstattung 
(z. B. Fahrstuhl, behinderten 
gerechter Eingang): 

 
 
Behindertengerechter Eingang mit 
Türöffner. 

 

 Anzahl  

 1 Pflegebäder 

 1 Gemeinschaftsräume 

  
1 

Therapie/Ruhe-
raum (Plätze) 

6 mit Liegen 

    ohne Liegen 

     

  
1 

Ruheraum 
(Plätze) 

 
5 

mit 
Seniorensessel 

    ohne 
Seniorensessel 

     
 
           weitere Räume, z. B. Therapieräume  

 
 
5 Ausstattung mit Pflegehilfsmitteln und Hilfsmitteln 

(angelehnt am Abgrenzungskatalog zur Hilfsmittelversorgung in 
stationären Pflegeeinrichtungen 

  
Die Tagespflegeeinrichtung hält die erforderlichen Hilfsmittel in 
angemessener Anzahl, Form und Güte vor. Sie bevorratet in ausreichendem 
Maße Hilfsmittel, die von den Tagespflegegästen genutzt werden können. 

  
Dazu gehören insbesondere: WC Stuhl, Rollator. 

 
 
6 Qualitätsmanagement 

 
 Maßstab für die Qualität der Leistungen sind die gesetzlichen Vorgaben aus 

dem SGB XI - insbesondere §§ 112 ff SGB XI, dem Bremischen Wohn- und 
Betreuungsgesetz und den dazu ergangenen Vorschriften, sowie der 
Rahmenvertrag nach § 75 SGB XI. 
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 Die Einrichtung beteiligt sich an folgenden Maßnahmen zur externen und 

internen Qualitätssicherung: 
 
6.1 

 
Interne Maßnahmen zur Qualitätssicherung: 

  
-  

  

 
 
 - Konzept zur Einarbeitung neuer MA 

  

 
 - Qualitätszirkel/Interne Kommunikation 

  

 
 - Beschwerdemanagement 

  

 
 
 - Maßnahmen zur Bewertung der Ergebnisqualität z. B. Pflegevisiten 

  

 
 - Weitere Maßnahmen 

 Standards, Verfahrens- und Dienstanweisungen gemäß Qualitätshandbuch 

 
 
 
6.2 Externe Maßnahmen zur Qualitätssicherung: 

 - 
  

 
  

  

 
 - Weitere Maßnahmen 

  

 
6.3 Ergänzende Darstellung des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements 

und seiner Umsetzung z. B Qualitätsbeauftragter, Qualitätssystem: 
  

 

In einem Halbjährlichen Turnus wird die Tagespflege durch eine 

Mitarbeiterin der Hauseigenen Qualitätsmanagementabteilung besucht. 



 Seite 6 

 

 

 
7 Personelle Ausstattung   

 
 Personalschlüssel für den pflegerischen Bereich. 

 

7.1 Personalschlüssel Pflegegrad 1 1: 8,59 

  Pflegegrad 2 1: 6,70 

  Pflegegrad 3 1: 5,58 

  Pflegegrad 4 1: 4,79 

  Pflegegrad 5 1: 4,47 

 
7.2 Pflegerischer Bereich 

  Stellen 
insgesamt 

 

 leitende Pflegefachkräfte 

 

 Pflegefachkräfte 

 

 Pflegekräfte  

 

 Auszubildende 

 

 Sonstige Berufsgruppe 

 

 Soziale Betreuung 

 

 Gesamt  

 
7.3 Personal für Hauswirtschaftliche 

Versorgung 
 

 Küche  

 

 Reinigung  

 

 Gesamt  
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7.4 Verwaltung 

 

 Heimleitung 

 

 Sonstige 

 

 Gesamt  

 

7.5 Fahrer 

 

7.6 Haustechnischer Bereich 

 

 
 
Protokollnotiz: 
 
Personelle Ausstattung 
 
Die vereinbarten Leistungen müssen durch das vereinbarte Personal erbracht 
werden. Stichtagsbezogene kurzzeitige und vorübergehende Abweichungen von 
der Personalmenge und -struktur führen nicht zur Anwendung des 
§ 115 Abs. 3 SGB XI. 
 
Anmerkungen: 
 

1.) In der Tagespflege sind regelmäßig auch 2 Kräfte aus dem 
Bundesfreiwilligendienst beschäftigt. 
 

 


	nach § 1

